
Verhaltens- und Hygieneregeln im Freibad Ried 

Folgende Punkte sind zu beachten und einzuhalten: 

• Während des gesamten Badebetriebs und auch im Wasser muss ein Abstand von 

mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten 

werden. 

• Es gilt eine Maskenpflicht ab Betreten des Bades in allen geschlossenen Räumen 

sowie in Warteschlangen. Dies betrifft insbesondere den Eingangsbereich, die Sa-

nitäranlagen und die Umkleiden. 

• Husten, bzw. Niesen Sie in die Armbeuge. 

• Nutzen Sie unsere Hygienestationen und Waschbecken, um sich regelmäßig 

gründlich die Hände zu waschen. 

Bitte beachten Sie außerdem: 

• Es gelten folgende Personenbegrenzungen in den aufgeführten Bereichen: 

o Schwimmerbecken:  max. 70 Personen 

o Nichtschwimmerbecken: max. 80 Personen 

 

• Sollte die maximale Anzahl erreicht sein, müssen Sie warten, bis andere Personen 

die Bereiche verlassen. Vermeiden Sie es jedoch Warteschlagen zu bilden. Bei Un-

sicherheit wenden Sie sich an unser Personal vor Ort. 

• Achten Sie im Wasser auf den Mindestabstand. Nahes Aufschwimmen oder 

Überholen sind nicht gestattet. 

• Dusch-, Umkleide und WC-Bereiche dürfen nur bis zu der jeweils vorgegebenen 

maximalen Anzahl von Personen betreten werden. Gegebenenfalls ist die Räum-

lichkeit zeitlich versetzt zu betreten. 

• Vermeiden Sie Menschenansammlungen und Gruppenbildungen. 

• Beachten Sie die richtungsweisenden Markierungen auf dem Boden. 

• Kontakte sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

• Es dürfen ausschließlich persönliche Schwimm- und Trainingsutensilien, insbeson-

dere Schwimmflügel und Schwimmbrillen, verwendet werden. Außerdem müssen 

diese durch die Haus- und Badeordnung zugelassen sein. 

• Bitte verzichten Sie nach Möglichkeit auf das Duschen und Föhnen der Haare 

nach dem Baden. 

• Die Warmduschen sind gesperrt.  

• Abgesperrte Bereiche dürfen nicht betreten oder genutzt werden. 



• Achten Sie auf die Lautsprecherdurchsagen. 

• Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten 

Person stehen oder standen oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder er-

höhte Temperatur aufweisen, dürfen das Bad nicht betreten. 

Zutritt zum Bad haben: 

• Genesene mit Bescheinigung (nicht älter als 6 Monate) 

• Vollständig Covid 19 geimpfte (14 Tage Karenzzeit vorbei) 

• Personen ab 6 Jahre mit tagesaktuellem Negativtest nicht älter als 24 Stunden 

(Kein Selbsttest) 
 

Vor Betreten des Bades müssen Sie sich zur Corona bedingten Kontaktnachverfol-

gung entweder über unsere Smartphone-App oder durch Ausfüllen eines Formblattes 

an der Kasse damit einverstanden erklären, dem Freibad Ried folgende Daten voll-

ständig und zutreffend zur Verfügung zu stellen: 

1. Ihren Namen und Ihren Vornamen 

2. Das Datum sowie Beginn des Besuchs unter Angabe der maximal zulässigen 

Badezeit entsprechend dem gekauften Ticket 

3. Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse 

Die Daten werden vier Wochen nach Erhebung gelöscht. Die allgemeinen Bestim-

mungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bleiben unberührt. 

Die Haus- und Badeordnung ist zu beachten. 

 

Sofern sich ALLE an die Regeln halten, ist ein Badebetrieb möglich.  

Bei Verstößen gegen die Regeln, behält sich die Betriebsleitung das Recht vor, Ein-

zelpersonen Hausverbot zu erteilen. 


